
 

 

Anlage A der Satzung des Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für Vorarlberg 
LEISTUNGSSÄTZE AB 1. 1. 2025 
 
 
 

VERSORGUNGSLEISTUNGEN      

      

I. Grundleistung (§ 23 Abs 2)  mtl. € 924,19 

 bei einer Leistungszahl von 4.200 Punkten     

      

II. Ergänzungsleistung (§ 23 Abs 3)  mtl. € 869,78 

 bei einer Leistungszahl von 3.625 Punkten     

      

 
bis 29.03.1993 zuerkannte  Ergänzungsleistungen (§ 44 Abs 
1) 

    

 - letzte Ergänzungsleistung (€ 869,78 :  35 Bj. = € 24,8509)  mtl. € 869,78 

 - alte Ergänzungsleistung (€ 711,66 : 35 Bj. = € 20,3331)  mtl. € 711,66 

      

III. Zusatzleistung (§ 23 Abs 4 und 5)     

 bestimmt sich nach den Vorschriften der Satzung     

      

UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN     

      

IV. Bestattungsbeihilfe (§ 29 Abs 2)  einmalig € 4.620,95 

      

V. Hinterbliebenenunterstützung (§ 29 Abs 2)     

      
 a) kleine Hinterbliebenenunterstützung  einmalig € 13.862,85 

 b) große Hinterbliebenenunterstützung  einmalig € 32.346,65 

      

VI. Ablebensversicherung (§ 29 Abs 4)     

 → wenn Todestag vor Vollendung des 55. Lebensjahres     

      
 - für die Witwe (Witwer)  einmalig € 28.845,18 

 - pro Waise   einmalig € 16.284,17 

      

VII. Krankenunterstützung (§ 30 Abs 6)     

      
 - Tagessatz  tägl. € 124,77 

 - zuzüglich 3 % pro unversorgtem Kind   tägl. € 27,73 

  → insgesamt maximal  tägl. € 231,05 

 


